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BDG 1979 §114 Abs1;

BDG 1979 §95 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

1. BDG 1979 § 114 heute

2. BDG 1979 § 114 gültig ab 29.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2007

3. BDG 1979 § 114 gültig von 01.01.2004 bis 28.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/2003
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Die Bindungswirkung im Disziplinarverfahren folgt nicht bloß aus der Bestimmung des § 95 Abs 2 erster Satz BDG

1979, sondern aus dem Gedanken der materiellen Rechtskraft überhaupt, wie sie unanfechtbaren gerichtlichen

Entscheidungen eigen ist. Diese Bestimmung dient den rechtsstaatlichen Anliegen der Rechtssicherheit und des

Vertrauensschutzes, weil durch die grundsätzliche Bindungswirkung sichergestellt werden soll, daß zu einem

sachgleichen historischen Geschehensablauf nicht unterschiedliche tatsächliche Feststellungen in verschiedenen

Verfahren rechtskräftig getro>en werden. Das gerichtliche Strafverfahren ist mit den strengsten rechtsstaatlichen

Garantien ausgestattet; das gilt in besonderem Maße für das Zustandekommen der tatsächlichen Feststellungen.

Deshalb muß auch gemäß § 114 Abs 1 BDG 1979 das Disziplinarverfahren unterbrochen und der Ausgang eines

sachgleichen Strafverfahrens abgewartet werden, womit zugleich das Ziel verfolgt wird, widersprechende

Entscheidungen zu vermeiden. Die Disziplinarkommissionen können keine Überprüfungsinstanz für gerichtliche

Strafurteile darstellen.Die Bindungswirkung im Disziplinarverfahren folgt nicht bloß aus der Bestimmung des

Paragraph 95, Absatz 2, erster Satz BDG 1979, sondern aus dem Gedanken der materiellen Rechtskraft überhaupt, wie

sie unanfechtbaren gerichtlichen Entscheidungen eigen ist. Diese Bestimmung dient den rechtsstaatlichen Anliegen

der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes, weil durch die grundsätzliche Bindungswirkung sichergestellt

werden soll, daß zu einem sachgleichen historischen Geschehensablauf nicht unterschiedliche tatsächliche

Feststellungen in verschiedenen Verfahren rechtskräftig getro>en werden. Das gerichtliche Strafverfahren ist mit den

strengsten rechtsstaatlichen Garantien ausgestattet; das gilt in besonderem Maße für das Zustandekommen der

tatsächlichen Feststellungen. Deshalb muß auch gemäß Paragraph 114, Absatz eins, BDG 1979 das

Disziplinarverfahren unterbrochen und der Ausgang eines sachgleichen Strafverfahrens abgewartet werden, womit

zugleich das Ziel verfolgt wird, widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Die Disziplinarkommissionen können

keine Überprüfungsinstanz für gerichtliche Strafurteile darstellen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Verfahrensbestimmungen Individuelle Normen und Parteienrechte Bindung der

Verwaltungsbehörden an gerichtliche Entscheidungen VwRallg9/4

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2014:2013090158.X01

Im RIS seit

21.02.2014

Zuletzt aktualisiert am

28.03.2014

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/114
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2014/1/24 2013/09/0158
	JUSLINE Entscheidung


